
durch den Ausbau eine komplette Wohnung geschaffen 
wird, begründet für die Klägerin als Vermieterin ein 
gesellschaftlich anzuerkennendes dringendes Interesse 
an der Herausgabe der Garagen. Daß dringender Eigen
bedarf i. S. des § 4 Abs. 1 MSchG auch dann gegeben ist, 
wenn der Vermieter die Garage nicht zur Erfüllung 
eines persönlichen Bedürfnisses herausverlangt, son
dern wegen eines begründeten gesellschaftlichen Be
dürfnisses, hat das Oberste Gericht bereits in seinem 
Urteil vom 12. März 1971 - 2 Uz 1/71 - (NJ 1971 S. 463) 
entschieden. Der Senat schließt sich dieser Auffassung 
an.
Es kommt daher im vorliegenden Streitfall nicht darauf 
an, ob die neu zu schaffende Wohnung der Klägerin 
zugewiesen wird. Diese hat jedoch nachgewiesen, daß 
ihr die durch den Ausbau der Garagen entstehende 
Wohnung durch das zuständige staatliche Organ zuge
sprochen wird, (wird ausgeführt)
An der Ernsthaftigkeit des Bauvorhabens der Klägerin 
bestehen keine Zweifel. Das Objekt wurde von der 
Staatlichen Bauaufsicht genehmigt. Den durchaus be
achtlichen Interessen des Verklagten und seines Unter
mieters auf Unterbringung ihrer Kraftfahrzeuge trägt 
die Klägerin dadurch Rechnung, daß sie auf dem ihr 
gehörenden und vom Verklagten gepachteten Grund
stück Ersatzgaragen bauen wird. Auch dazu liegt die 
erforderliche Genehmigung vor. Dem Verklagten ist zu
zumuten, den für den Bau der Garage erforderlichen 
Platz zur Verfügung zu stellen, (wird ausgeführt)
Aus diesen Gründen ist der dringende Eigenbedarf der 
Klägerin am Ausbau der Garagen zu einer kompletten 
Wohnung begründet. Das zwischen den Parteien beste
hende Mietverhältnis hinsichtlich, der beiden Garagen 
war daher aufzuheben und der Verklagte zu verurtei
len, die Garagen zu räumen und der Klägerin geräumt 
zu übergeben.

§§ 109, 110 ZPO.
Die Anordnung, daß eine klagende ausländische Partei 
dem Verklagten auf dessen Antrag Sicherheit für die 
entstehenden Prozeßkosten zu leisten hat, ist bis zur 
Beendigung des Verfahrens in dieser Instanz berechtigt, 
weil dem Verklagten in jedem Stadium des Verfahrens 
Kosten entstehen können, er sich insbesondere noch der 
Hilfe eines Prozeßvertreters bedienen kann. Für die 
Rückzahlung der Sicherheitsleistung ist daher bis zum 
Verfahrensabschluß kein Anlaß vorhanden.
BG Rostock, Beschluß vom 8. Juni 1973 — BCR 8/73.

Zwischen den Parteien ist beim Kreisgericht ein Rechts
streit wegen einer Schadenersatzforderung von 25 000 
US-Dollar anhängig. Der Verklagte hatte beantragt an
zuordnen, daß die Klägerin wegen der Prozeßkosten 
des Verklagten in angemessener Höhe Sicherheit zu lei
sten hat Dieser Antrag wurde damit begründet, daß 
zwischen dem Staat, dem die Klägerin angehöre, und 
der DDR kein Rechtshilfevertrag bestehe. Der Ver
klagte wolle einen Rechtsanwalt mit seiner Vertretung 
beauftragen. Außerdem müßten kostenaufwendige 
Dienstleistungen ausländischer Firmen in Anspruch ge
nommen werden. Dazu würden auch Reisekosten an
fallen.
Das Kreisgericht hat der Klägerin am 11. April 1972 
aufgegeben, dem Verklagten Sicherheit in Höhe von 
2 000 M für die Bestellung eines Prozeßvertreters zu 
leisten.
Die Klägerin hat eine entsprechende Sicherheit gelei
stet. Am 27. Oktober 1972 hat sie beantragt, dem Ver
klagten aufzugeben, den Sicherheitsbetrag zurückzuzah
len, da er keinen Prozeßvertreter bestellt habe.
Das Kreisgericht hat den Antrag der Klägerin abgewie

sen. Seine Entscheidung hat es damit begründet, daß 
die Einrede der mangelnden Sicherheit für die Prozeß
kosten auch noch im Verlaufe des Verfahrens erhoben 
werden könne. Hieraus und aus § 109 ZPO ergebe sich, 
daß die Rückzahlung der Sicherheitsleistung erst dann 
zulässig sei, wenn eine rechtskräftige Entscheidung vor
liege und ein Anspruch des Verklagten nicht bestehe. 
Gegen diesen Beschluß hat die Klägerin Beschwerde 
eingelegt mit dem Antrag, die Rückzahlung der Sicher
heitsleistung anzuordnen, hilfsweise die geleistete 
Sicherheit in angemessener Weise herabzusetzen.
Die Beschwerde hatte keinen Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Nach §110 ZPO haben Angehörige fremder Staaten, die 
als Kläger auftreten, dem Verklagten auf dessen Ver
langen wegen der Prozeßkosten Sicherheit zu leisten. 
Einem entsprechenden Antrag des Verklagten ist die 
Klägerin nachgekommen. Ihr auf § 109 ZPO gestützter 
Antrag auf Rückzahlung der Sicherheit ist vom Kreis
gericht mit Recht zurückgewiesen worden.
Die Rückzahlung der Sicherheitsleistung kann nach 
§ 109 ZPO auf Antrag vom Gericht angeordnet werden, 
wenn die Veranlassung für die Sicherheitsleistung weg
gefallen ist. Diese Voraussetzung ist jedoch nicht ge
geben. Der Antrag des Verklagten auf Anordnung der 
Sicherheitsleistung erstreckte sich — in Übereinstim
mung mit §110 ZPO — auf seine Prozeßkosten. In dem 
Antrag wurde dargelegt, daß ein Rechtsanwalt beauf
tragt werden soll, daß kostenaufwendige Dienstleistun
gen ausländischer Firmen in Anspruch genommen wer
den müssen und daß Reisekosten anfallen würden. 
Damit ist zunächst festzustellen, daß die für die ent
stehenden Prozeßkosten des Verklagten gemäß §110 
ZPO zu leistende Sicherheit nicht allein davon abhän
gig zu machen ist, ob der Verklagte einen Rechtsanwalt 
mit seiner Prozeßvertretung beauftragt oder nicht. Die
ser Umstand könnte sich allenfalls auf die Höhe der 
Sicherheitsleistung auswirken. Unbeachtlich ist auch, 
daß das Kreisgericht entgegen dem Antrag des Ver
klagten den Tenor des Beschlusses vom 11. April 1972 
dahin faßte, daß der Kläger Sicherheit für die Bestel
lung eines Prozeßvertreters des Verklagten zu leisten 
hat.
Der Anlaß zur Sicherheitsleistung ist aber auch nicht 
dadurch fortgefallen, daß der Verklagte bisher noch 
keinem Rechtsanwalt Prozeßvollmacht erteilt hat. Dem 
Verklagten ist darin zuzustimmen, daß er diese Ent
scheidung bis zum Abschluß des Verfahrens erster In
stanz treffen kann. Dabei könnte möglicherweise der 
Umstand beachtlich sein, daß gerichtliche oder außer
gerichtliche Einigungsversuche der Parteien nicht durch 
gegenwärtig noch vermeidbare hohe Prozeßkosten des 
Verklagten belastet werden sollen.
Ein Anlaß zur Leistung von Sicherheit für die Prozeß
kosten der verklagten Prozeßpartei ist im Verfahren 
erster Instanz so lange gegeben, bis das Verfahren ab
geschlossen ist, da der verklagten Partei bis zu diesem 
Zeitpunkt Kosten entstehen können. Würde dem Ver
langen der Klägerin gefolgt werden, die Rückgabe der 
Sicherheit schon jetzt anzuordnen, dann wäre es dem 
Verklagten gemäß §§ 274 Abs. 2 Ziff. 5, 504 ZPO i. V. m. 
§ 38 AnglVO möglich, sofort einen neuen Antrag auf 
Sicherheitsleistung zu stellen und als prozeßhindernde 
Einrede gemäß § 274 ZPO die der mangelnden Sicher
heit für die Prozeßkosten zu erheben (vgl. Das Zivil
prozeßrecht der DDR, Bd. II, Berlin 1958, S. 336). Eine 
solche Verfahrensweise würde aber nicht der notwen
digen konzentrierten Erledigung des Rechtsstreits die
nen, sondern den Abschluß des Verfahrens verzögern. 
Deshalb ist die Abweisung des Herausgabeantrags 
durch das Kreisgericht nicht zu beanstanden.
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